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Der Solidaritatsfonds fasst eine Erweiterung

des Stiftungszwecks ins Auge

Breitere Solidaritat

ermoglichen

Der Solldarltatsfonds mochte sein Hllfsangebot erweltern um

gegebenenfalls dort einspringen zu kdnnen, wo sonst niemand hllft'

D|e frelwﬂllgen Beltrage sollen Jedoch welterhm fur d|e Gewahrung

von Darlehen reserviert bleiben.

VoN UWE ZAHN B Wie schon im Geschéftsbe-
richt flir das Jahr 2002 angedeutet, hat sich
der Stiftungsrat im Laufe des Jahres verschie-
dentlich mit der Frage einer Ausweitung der
Aktivitaten des Solidaritdtsfonds befasst. Der
Hauptgrund dafiir steckt im Wort «Solidari-
tat», das die Idee dergegenseitigen Hilfe, des
fiireinander Einstehens umfasst. Solidaritat
besteht, wenn Genossenschaften regelmas-
sig einen Betrag fiir Erneuerungen und Aus-
bauten zur Verfiigung stellen. Dank diesen
freiwilligen Beitragen kann die Stiftung heute
Mittel in Erganzung zu iiblichen Finanzierun-
gen zur Verfligung stellen. Solidaritat ist
auch, wenn Genossenschaften, die sich in
finanziellen Schwierigkeiten befinden, ge-
holfen werden kann. Auch dieser Zweck ist
im Stiftungsstatut verankert.

PRAVENTIV WIRKEN. Nun ist es aber nicht be-
friedigend, wenn erst bei einer Sanierung
geholfen werden kann. Besserware es, schon
praventiv zu wirken. Damit wird eine mogli-
che kleine Ausweitung des Stiftungszweckes
sichtbar: Die Stiftung konnte sich dort an
allfalligen Beratungs- und Begleitungskosten
beteiligen, wo sonst niemand einspringt. Es
konnte sinnvoll sein, in Ergdnzung zu den
Dienstleistungen und Bemiihungen des SVW
und des BWO bereitzustehen, um allenfalls
die Kosten einer Beratung und Verbesserung
tragen zu helfen, sodass gar keine finanzielle
Sanierung notwendig wird und auch keine
Verluste an Zinsen oder gar Darlehen ent-
stehen.

Eine andere Erweiterung ist die Mdglichkeit,
nicht nur mit Darlehen, sondern direkt mit
Beteiligungen aktiv zu werden. In der Tat

wurden schon Falle an die Stiftung getragen,
in denen ein kleiner Betrag fiir Anteilscheine
erbeten wurde, weil jemand nicht tber die
Mittel verfiigte, diese selberzu bezahlen. Das
ware eine denkbare Form von Solidaritat. Es
kdnnte auch einmal vorkommen, dass nicht
ein Darlehen, sondern eine echte Beteiligung
am Grundkapital eine gute Losung ware. Das
gilt nicht nur fiir Genossenschaften, sondern
auch fiir Unternehmen und Projekte, die
sich allgemein in den Dienst der Genossen-
schaften und ihrer Mitglieder stellen (bei-
spielsweise im sozialen Bereich). Diese
Moglichkeit besteht nach dem heutigen Stif-
tungsstatut nicht. Schliesslich kann sogar
der Fall auftreten, dass Genossenschaften
unverschuldet in Not geraten und von nie-
mandem Hilfe erhalten. Dann kann es durch-
aus Sinn machen, einen Betrag a fonds perdu
auszugeben. Auch das ist heute nicht mog-
lich.

FREIWILLIGE BEITRAGE NICHT ANTASTEN. Uber
all diese Fragen wurde an den letzten drei
Sitzungen des Stiftungsrates immer wieder
gesprochen, und es besteht heute der Kon-
sens, dass es Sinn macht, eine Erweiterung
des Stiftungszwecks ins Auge zu fassen. Der
Stiftungsratist aber einstimmig der Meinung,
dass die freiwilligen Beitrdge und das Ergeb-
nis der Sammeltdtigkeit hierfiir auf keinen
Fall angetastet werden diirfen. Im Gegenteil:
Aus den Zinsertragen der Darlehen soll eine
angemessene Delkredere-Riickstellung ge-
bildet werden, damit die freiwilligen Beitrage
von den Genossenschaften ausschliesslich
dem Zweck der Darlehensgewdhrung zuge-
fiihrt werden.
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Hingegen soll ein kleiner Teil der Uberschiis-
se dem Stiftungsrat fiir solidarische Hand-
lungen zur Verfligung stehen. Der Rahmen
muss durch Reglemente und Budgets klar
abgesteckt werden und die Berichterstattung
wie bishertransparent sein. Wichtig ist auch,
dass bestehende Hilfen (wie der Fonds fiir
Projekte des SVW) nicht konkurrenziert, son-
dern sinnvoll erganzt werden.

WIE GEHT ES WEITER? Die ndchsten Schritte
werden wie folgt aussehen: Die oben an-
gestellten Uberlegungen werden in der
Verbandsleitung und im Verbandsvorstand
besprochen. Deren Vorschldge werden ent-
weder im ndchsten Geschaftsbericht oder in
einem der ndachsten wohnen allen Mitglie-
dern des SVW vorgestellt. Aufgrund der Reak-
tionen — und nattirlich auch der Meinung des
Amtes fiir Stiftungsaufsicht — wird dann al-
lenfalls im nachsten Jahr das Stiftungsstatut
leicht modifiziert. Ziel ist es, dem Stiftungs-
rat die Instrumente fiir eine differenzierte und
wirksame praktische Solidaritdt in die Hand
zu geben, sodass alle Genossenschaften, die
einen jahrlichen Beitrag leisten, die Gewahr
haben, dass sowohl zu ihrem Geld Sorge
getragen als auch der Idee der Solidaritat
wirklich entsprochen wird.
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Balz Christen, SVW, Bucheggstrasse 109,
8057 Ziirich, Telefon 01 360 26 55



	Solidaritätsfonds

